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Vom Reich.

viii.
Als sich die Nachricht von dem Morde der beiden Frankfurter Deputirten

verbreitete, hallte, mit Ausnahme der entschiedensten Schmutzblätter, die gesammte
Presse von Einem Schrei der Entrüstung wieber; dje Ermordung Lamberg's,
die doch unter viel schlimmeren Umständen stattfand, erregte im Ganzen schon
mehr Staunen als Abscheu; der Tod Latour's endlich fand selbst unter einem
Theil derjenigen, die sonst nicht lebhaft genug gegen die Wühlereien unserer
Linken zu deklamiren wissen, seine eifrigen Vertheidiger. Kommt es doch diesen
Männern der Phrase, die von ihrem Standpunkt aus nicht das geringste Recht
haben, gegen Robert Blum nnd Konsorten zu Felde zn ziehen, lediglich auf das
Stichwort an: „Deutsche Einheit! Deutsche Einheit!" Dannt ist es denn abge¬
than. Daß Einheit eine verschiedene Bedeutung hat, daß man sie auch dann
hervorbringt, wenn man Deutschland in einen allgemeinen Schmutzhaufen begräbt,
diese ziemlich naheliegende Betrachtung ist unsern abstracten Einheitsheldenzu hoch.
Daß die östreichischen Verhältnisse, bei der grenzenlosen Verwirrung aller Bestre¬
bungen nnd Wünsche, bei der vollkommenen Haltungslosigkeit der herrschenden
Fraction, zuletzt zu einer Schreckensherrschaftführen müßten, wie wir sie jetzt
von beiden Seiten hereinbrechen sehen, konnte man allenfalls voraussehen, aber
das menschliche Herz hat das Recht, über die Wirklichkeit auch des Nothwendigen
zn schaudern.

Noch ist es möglich, das Verderben wenigstens von Deutschland fern zu hal-,
ten, und wir wollen über jene entsetzlichen Ereignisse kein Klagelied anstimmen,
wenn sie dazu dienen, unsern Staatskünstlern die Augen zu öffnen. Möchte es
bald geschehen, damit das verhängnißvolle „Zu spät!" nicht auch hier seine Rechte
geltend macht! Bis jetzt ist wenig Aussicht dazu; in unserm Parlament herrscht
noch immer die unheimlicheStimmung, dem Strauße gleich, das Gesicht zn ver^
stecken, um die Gefahr nicht zu sehn. Man schiebt die ernsthaften Fragen, die
über Sein oder Nichtsein entscheiden, mit einer Art humoristischen Gravität einen
Tag um den andern hinaus und beschäftigt sich theils mit gegenseitiger Höflich-
keitsbezeugungzwischen den beiden Parteien, theils mit der Berathung allgemeiner
Rechte, deren praktische Wichtigkeit doch erst der Entscheidung der einzelnen Stände¬
versammlungen anheimfällt. Die preußische Constituante geht in ihren Debatten
über die Grundrechte ungefähr parallel mit der Frankfurter, jede entscheidet nach
ihrer Art und keiner fällt es ein, sich um die andere zu kümmern. In der Aus¬
schreibung per votirten drei Millionen an die einzelnen Staaten hat das Reichs-
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Ministerium mit großer Seelenruhe Oestreich mit 895,000 Fl. aufgezeichnet (Preu¬
ßen mit 903,000), ohne sich im Entferntesten darum zn kümmern, daß jenseit der
Berge Dinge vorgehen, die jene 895,000 Fl. zu einer sehr hohlen Theorie her¬
abzusetzen geeignet sind. Die deutsche Besonnenheit decretirt, von § 1 bis § 251,
daß Alles gut ist, und je weniger sich die Verhältnisse einer solchen Doctrin an¬
bequemen, desto vollkommenerkommt sie sich selber vor. Es ist noch der alte
diplomatische Tic, zu ignoriren, was man nicht mag. Aber die Realität hat eine
harte Faust; sie wird zuletzt so stark klopfen, daß auch diese resignirte Beschau¬
lichkeit aus ihrem Traume auffahren soll.

Es ist hohe Zeit. Je länger wir zandern, uns über den Boden Rechenschaft
zu geben, auf dem wir bauen wollen, je weiter höhlt ihn die Fluth unter unsern
Füßen aus. Sollte es dahin kommen, daß die Beschlüsseüber die definitive
Centralgewalt ganz eben so in die Luft gebaut werden, wie die sogenannten con-
stitnirenden Beschlüsse des revolutionären Vorparlaments, so wird die wahre Eini¬
gung unseres Vaterlandes auf lange Zeit weiter hinausgeschoben. Die Theorie
der souveränen Leidenschaft— d. h. der Abstraction von allen Rücksichten der
Vernunft — wie sie Herr Vogt aufstellt und wie sie trotz aller Parteidemon¬
strationen in den Köpfen eines überwiegenden Theils unserer politischenPhaötone
spukt, gehört in mittelalterliche und kindliche Zustände; in den Verhältnissen unsrer
modernen Cultur hat sie entweder greuliche Verwirrung oder geradezu das Ridicul
zur Folge. Unsere Majorität denkt bürgerlich genug, um mit Thiers das Ridicul
vorzuziehn.

Noch immer verwechseltmau Kraft mit Lärm. Was hat das Geschrei, das
man bei der Zermalmnng Limbnrgs, bei der Sistirung des Waffenstillstandes von
Malmoe und in ähnlichen Fällen erhob, für Früchte getragen? Und doch kommt
man stets von Neuem darauf zurück. Die Note, welche Herr Raveaux der Eid¬
genossenschaft übergeben hat, ist wieder ein solches Geschrei. Sie war durch die
zweideutige Stellung, welche die eidgenössischen Behörden der deutschen Jnsur-
rection gegenüber einnahmen, hinlänglich motivirt; aber fängt ein mächtiger Staat
damit an, gegen ein unabhängiges Land solche Drohungen auszustoßeu, wie sie
jene Note enthält! Was ist die Folge? Die Schweiz wird sich im Wesentlichen
fügen, wie sie es anch ohnehin gethan hätte; aber Drohnng beantwortet sie
mit Drohuug, Grobheit mit Grobheit, die übertriebene Forderung -- z. B. die
Bestrafung der schuldigen Behörden — verwirst sie, und so sieht sich die Central-
verwaltung wieder iu dem Fall, entweder einen neuen sinnlosen Krieg anzusaugen,
wozu sie hoffentlich keine Lust haben wird, oder, was geschehen ist, in die Tasche
zn stecken. Ist ein solches Verfahren geeignet, dem ueuen, halb erst werdenden
Reiche im Auslande Achtung zu schassen? Der Starke schlägt, aber er macht
feinen Lärm dabei.

Selbst in der Stellung der herrschenden Partei gegen die Radikalen finde
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ich diese Vorschnelligkeit. Die militärischen Maßregeln sind sehr verständig und zeit¬
gemäß ; aber was soll z. B. die Anklage gegen Blum und Günther? Wenn nun,
im glücklichstenFall, jene Herren wegen eines Preßvergehens z. B. zu achttägigem
Gefängniß verurtheilt werden, so sind sie Märtyrer, und die gute Sache hat
nichts gewonnen. Gegen die Nichtswürdigkeit der Presse helfen nur moralische
Mittel. Wenn die conservative Partei es bis dahin nicht verstanden hat, dem
Gift der radikalen Blätter entgegenzuwirken, so ist sie selber daran schuld. Ge¬
fängnißstrafe u. dergl. ist nur eine Aushilfe der Trägheit und hat keine Wirkung,
und zu Cavaignac'schen Maßregeln ist noch keine Zeit — hoffentlich wird es bei
uns auch nicht dahin kommen. Wenn die Radikalen das Volk bearbeiten, so mö¬
gen das die Conservativen ebenfalls thun; sie haben bessere Mittel und eine bessere
Sache. Weist die Verächtlichkeit jener Angriffe nach, nicht einmal, sondern un¬
ermüdlich, und ihr werdet sie überwinden!

Eine andere Sache ist es mit der Anklage gegen Zitz, Simon und Schlöffet.
Hier wäre es ein Frevel, wenn die Versammlung anch nur einen Augenblick au ein
Nachgebendächte. Schon in dem Antrag der Commission, zwar die Untersuchung,
aber uicht die Verhaftung gegen jene Deputirtcn eintreten zu lassen, liegt eine Un¬
schlüssigkeit, die in solchen Zeiten verhängnißvoll werden kann. Wo eine dirccte Auf¬
forderung zum gewaltsamenWiderstand gegen das Gesetz dein wirklichen Attentat
vorausgeht, ist es ebeu so weuig eine juristische als eine moralische Rechtfertigung,
wenn die Urheber des Verbrechens es für geratheu finden, nicht seine Theilnehmer
zu werden. Der abentencrliche Vorschlag eines Theils der Linken, schon durch
ein Viertel der Stimmen den Angeklagtenseiner Nntersnchnngzu entziehen, spricht
ebenso für die Vernunft als für den gesetzlichen Sinn dieser Partei. Nicht minder
der von dem linken Centrum lebhaft unterstützte Antrag, acht Tage lang die ehe¬
maligen Deputirtcn über das Gesetz zu stellen und ihnen die Freiheit strafloser
Ausübung jedes beliebigen Verbrechens zu geben.

Bei dieser Stimmung hat denn die Physiognomie unsrer Nationalversamm¬
lung in der letzten Zeit einen ganz eigenthümlichen Charakter angenommen. Seit¬
dem Gagern den Antrag der Abgeordneten Wicsner und Schmidt, die Ver-
sammlnng svlle nnr ohne Weiteres die Verhaftung der Angeklagtenbeschließen,
damit ihr reactivnärer Charakter dem Volle klar würde, mit dem ihm gebühren¬
den Ausdrucke „Frechheit" bezeichnet hat, unterläßt die Linke keinen Tag, ihrem
Herzen und ihrer Erziehung durch ähnliche Ausdrücke Luft zu machen. Jeuer
Ausdruck war freilich unparlamentarisch; aber diese parlamentarische Cvnvenienz geht
von der Voraussetzung eines parlamentarischenBenehmens aus. Die Verletzung
der parlamentarischenRegel ist allein der Linken Schuld zu geben; uud wenn es
andrerseits zu wünschen wäre, daß die Majorität ihrem gerechten Unwillen größere
Zügel anlegte und ihre eben so gerechte Verachtung nicht durch Ausdrücke der
Verachtung verstärkte, so muß man doch gestehen, daß alle Mäßigung ihre Grenze
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hat. Freilich ist die Stellung des Präsidenten, dem gegenüber eine ganze Clique
täglich nach einer Gelegenheit sucht, die gemeinstenVorwürfe zu erheben, auf die
Länge nicht haltbar, und wir können mit dieser Nothwendigkeit, daß dieser Mann,
den wir stets für den Bedeutendsten der ganzen Versammlung halten, endlich aus
seiuer Parteilosigkeit herausgedrängt ist, nur zufrieden sein; als Haupt der ver¬
nünftigen Partei, als Chef der neuen Organisation, hat er eine seinem Geist
mehr entsprechende Stellung, als in der undankbarenWürde eines blos äußerlichen
Ordners.

Möge nur Eines die Majorität nicht aus den Angen lassen: es kommt nicht
allein darauf an, die Anarchie zu bekämpfen uud zu unterdrücken, sondern wesent¬
lich darauf, die neue Organisation in die Hände zu nehmen. Verbängnißvoll wäre
wenn sie sich darüber täuschte und die Grundlage schon unter sich zu haben glaubte,
die sie erst zu legen hat.

Die Unklarheit über das, was man sich unter dieser Grundlage eigentlich
zu denken habe, ist noch so groß, die gegebeneuVerhältnisse selber einander so
widersprechend, daß eine jede Stimme Beachtung verdient, die auf irgend eine
Weise eine Idee gibt, wie man sich die künstige Entwickelungunserer Zustände
zu denken habe. Wir theilen hier zwei solche Vorschläge mit, den einen von dem
Finanzrath Ritter v. Ostrow in Lemberg, den andern von dem deutscheu Rechts¬
agenten Adolph Bach in London.

Der erste geht von der alten Ansicht der Fürsten-Souveränität aus, doch so,
daß er an die bereits bestehende Macht der beiden großen Staaten anknüpft, und
das Recht der kleinern Fürsten erst in der zweiten Stelle betrachtet. Seine Vor¬
schläge sind folgende:

„Deutschland muß sich entschließen, seine I8 Militärmächte in eine Einzige
zusammenzuschmelzen,die verschiedenen östreichischen, preußischen, baierischen zc. Trup¬
pen in ein einziges deutsches Bundesheer zu vereinigen. Zu diesem
Zwecke müssen die einzelnen deutschen Fürsten und Staaten ihrem bisherigen Mi¬
litärprunk entsagen. Das Opfer, welches sie hiedurch der gemeinschaftlichen Sache
des Vaterlandes brächten, wäre nicht einmal so groß als es beim ersten Anblicke
scheinen mag. Die bisherige Militärmacht diente nämlich jedem einzelnen Fürsten
oder Staate zu dem doppelten Zwecke der Vertheidigung gegen Angriffe von Außen,
und der Bewältigung ankämpfender rebellischer Staatsbürger von Innen. Der
erste Zweck bleibt durch die angetragene Reform unberührt, ja, er wird vielmehr
durch sie in kräftigerm Maße erreicht. In Beziehung auf den zweiten Zweck ha¬
ben die Militärkräfte in der neuesten Zeit ihre Unzulänglichkeitdargethan, we¬
der in Leipzig noch in Berlin hat das Militär die Regungen der Neuzeit bezwin¬
gen können. Gegenwärtig übernehmen die Nationalgarden diesen Theil ihrer Rolle.
Wenn demnach die Fürsten und Staaten ihrer bisherigen Militärmacht entsagen,
so begeben sie sich blos eines kostspieligen Mittels, welches diesen Theil seines
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Gebrauchwerths ganz verlor. Eben so sollte es auch nur eine deutsche Seemacht
geben und an deren Spitze ein deutscher Reichsadmiral stehen. Der Landmacht
entspräche dann ein Kriegsministerium und ein Marineministerium
für ganz Deutschland; ebenso ein Ministerinn, zur Besorgung der
ausw artig en Ang elegenheiten.

Aus den erwähnten Ministerien beruht das völkerrechtliche Dasein einer Na¬
tion, — beruht die Wirksamkeit einer Staatseinhcit nach Außen hin. Hätte Deutsch¬
land diese Bundesministerien beisammen, so könnte es die übrigen'Angelegenheiten,
z. B. Justizsachen, Landpolizei, Cultus, Schulwesen, öffentliche Arbeiten, Ge-
werbswesenu. s. w. der Detailgesetzgebungund Vollziehungsgewaltjedes einzel¬
nen Staates überlassen.

Wenn man einwendet, daß die Fürsten ans diese Art zu bloßen politischen
Gouverneuren heruntergebracht würden, so erwidere ich, daß sie, wenn sie der
Wahrheit die Ehre geben wollen, gestehen müssen, schon jetzt nicht mehr als eben
solche zu sein; denn wenn sie sich eine Civilliste gefallen, und die Residenz vom
Militär räumen lassen mußten, so gibt dies ganz deutlich zu erkennen, daß sie
nichts als politische Oberhäupter ohne Militär- nnd Finanzgewalt sind insu
tacto nicht unbeschränkte Herrn im Hause. Für den Fortbestand ihrer zwar ge¬
schmälerten, aber noch immer ansehnlichen Civilmachtwäre ihnen der Schutz der
obenerwähntenCentralgewalt zu gewährleisten. Gerade das im westlichen Deutsch¬
land sich erhebende Geschrei nach einer deutschen Republik sollte die Fürsten Deutsch¬
lands bestimmen, ihre zerbröckelte souveräne Gewalt, welche sie ohnedies in die
Länge kaum behaupten können, auf die angedeutete Art zu concentriren, und so
doch dasjenige, was ihnen davon noch übrig bliebe, zu retten.

Die vier Minister von ganz Deutschland müßten vom Bundeshaupt ernannt
werden. Als cvnstitutionelles Bundeshanpt wurden die zwei Großmächte Oest¬
reich und Preußen in Vorschlag gebracht. Der jeweilige Fürst von Oestreich
führe den Titel eines Kaisers der Deutschen, der Fürst von Preußen den Titel
eines Königs der Deutschen — der Fürst von Baiern, den eines Vicetönigs der
Deutschen.

Man stoße sich nicht an den Vorschlag, daß Deutschland zwei Häupter ha¬
ben solle. Die Natur der Sache bringt es mit sich, weil zwei Großmächte nun
einmal in Deutschland faktisch bestehen, keine der andern sich unterordnen würde,
und daher beide nebeneinander mit gleicher Berechtigung wirken müssen. Dieses
Bundeshaupt Deutschlands hätte die verantwortlichenBundesminister zu ernennen,
und nicht selbst, sondern nur durch sie die ausübende Mach t Dentschlan ds
zn lenken. Würde der Fall eintreten, daß die 2 Personen sich in der Wahl der
Bundesminister nicht vereinigen könnten, so wäre der Vicekönigbeizuziehen nnd
er hätte für die Meinung Einer der 2 Personen den Ausschlag zu geben. Das
Bündesministerium hätte in Dresden seinen Sitz auszuschlagen.
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Die gesetzgebende Macht Deutschlands hätte aus einer Volkskam¬
mer und aus einer Fürstenkcumner mit Einschluß des Bundeshanptes zu bestehen.
Der jeweilige Beschluß in der Fürstenkammer wäre jedoch nicht nach den Viril-
stiinmen der Fürsten, sondern im Verhältnisse der Volkszahl ihrer Staaten ab¬
zufassen.

Aber zur vollkommenen Wiedergeburt Deutschlands würde die vorgeschlagene
Einigung der Militär- und Civilgewalt noch nicht genügen, sondern es müßte
auch aus eine angemessene Verschmelzung der Dynastien hingearbeitet
werden. Es müßten zwischen alle» deutschen Dynastien Erbverbünduugen einge¬
gangen, und damit die Vereinigung von Ländergebieten nicht in allzuentfernte
Aussicht gestellt würde, die weibliche Erbfolge ausgeschlossenwerden. Die klei¬
nern Staaten müßten an die zwei Großmächte, und zwar die Staaten Süddeutsch¬
lands an Oestreich, die Staaten Norddentschlands an Preußeu anheimfallen, und
auch dieses mit jenem vereinigt werden, sobald der Mannsstamm der Hohenzollern,
oder jener der Habsbnrg-Lothringer aussterben würde. Auch müßte, wenn es
gelänge, eine Dynastie außer Deutschland unterzubringen, z. B. das Hans Wet¬
tin in Polen, oder das Haus Wittelsbach in Griechenland — Sachsen mit Prenßen
und Baiern mit Oestreich vereinigt werden." —

Eine Ansicht, die vor der Märzrevolution im Stillen den Bestrebungen vieler
deutscheu Politiker zum Grunde lag, der aber die ganze gegenwärtigeEntwickelung
entgegensteht. Theils die eigenthümliche Bildung der provisorischen Centralgewalt,
theils die neue Wendung der Dinge in Oestreich widerstrebt einem solchen System.
Ob diese Art der Regierung mindere Einheit gewährt, als eine außerhalb der
wirklichen Staaten stehende Centralgewalt, wäre freilich zu bezweifeln; doch muß
man in solchen Fällen nicht allein dem historisch Gegebenen, sondern anch der
öffentlichen Meinung Rechnung tragen. Da übrigens derselbe Verfasser in einer
ausführlichem Denkschrift seine Ansichten über das Verhältniß Oestreichs zu Deutsch¬
land niedergelegt hat, so kommen wir im nächsten Heft, wo wir dieselben mitzu¬
theilen gedenken, ausführlicher darauf zurück.

Der zweite „Umriß einer Staatsverfassnng für Deutschland" geht, so com-
plicirt er auch auf den ersten Anblick aussieht, im Wesentlichenvon der Ansicht
aus, die den ersten der Nationalversammlung vorgelegtenEntwurf hervorrief, der
aber damals durch den Wuasch einer factischen Einheit beseitigt wurde.

„Er gründet sich auf die Voraussetzung, daß zur friedlichen Lösung der Auf¬
gabe für eine uene Staatsverfassnng Deutschlands die Wahl eines einzigen Fürsten
als erbliches oder Wahlvberhaupt, sei es mit oder ohne Territorialbesitz, eine Un¬
möglichkeit ist; sowie in der Ansicht, daß ein Turnus zwischen Oestreich, Prenßen
nnd Baicrn ein Unrecht gegen alle übrigen regierenden Fürstenhäuser Deutschlands
sein würde, und eine unserer Zeit zu fern liegende Form ist, der systematische
Einheit bei jedem Wechsel fehlen würde. Die zur Comperenzsämmtlicher verbün-
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beten deutschen Staaten gehörige Gesetzgebung,Verwaltung und Führung der in¬
nern und äußeren AngelegenheitenDeutschlands wird von einem Bundesdirecto-
rium der Fürsten und freien Städte mit den ihm untergeordneten Ministerien,
einem Staatsrathe und . den Gencralstäuden des deutschen Reichs geleitet, und alle
Handlungen im Namen desselben gehandhabt und vollzogen. Der officielle Titel
würde sein: Das Bundesdirectorium der Fürsten und freien Städte
und die Generalstände des dentschen Reichs. Die höchste, leitende
und vollziehende Gewalt Dentschlcmds besteht aus süuf von den deutschen souve¬
ränen Fürsten und freien Städten gewählten nnd ernannten Neichsdirectoreu,und
zwar nach der folgenden Norm: n) Jeder souveräne deutsche Staat, der gegen¬
wärtig oder in der Znknnft mehr als vier Millionen deutsche Einwohner zählt und
wenigstens ein geschlossenes Armeecorps von 40,00«) Mann als Bundescon-
tingent zu stellen hat, ernennt einen Reichs-Bundesdirector. Sämmtliche übrigen
deutsche Staaten vereinigen sich nach einem von der constituirendenNationalver¬
sammlung hierüber zu erlassenden Wahlgesetze zur Wahl von zwei anderen Reichs-
Directoren. I>) Nur alle Mitglieder der souveränen nnd fürstlichen Häuser
Deutschlands mit Ausnahme der jedesmaligen regierenden Fürsten selbst, so wie
nur in Deutschland geborene, eingebürgerte und keinem fremden Staate durch
Geburt oder Naturalisation angehörige Staatsbürger aller Stände können zu
Reichsdirectoren gewählt werden. Doch haben 1) die souveränen Fürsten Deutsch¬
lands das absolute Recht der Ernennuug ohne alle Einmischung der General¬
stände des Reichs. 2) So wenig aber wie den Generalständen ein Einmischungs¬
recht in die Ernennung des Bnndesdirectoriums zusteht, eben so wenig ist den
ernennenden Staaten weder ein Mandats- oder Jnstrnctionsrecht an die Bundes-
directoren, noch das Abrnfnngsrecht dieser höchsten Reichsbeamten während der
Zeit ihrer Amtsführung von dem Augenblicke der Ernennung und Annahme die¬
ser Stelle an, gestattet, ü) Die Ernennung eines Reichsdirectors geschieht auf
zehn Jahre. 4) Die Reichs - Vundesdirectoren wählen binnen *** Wochen
nach ihrer Zusammenkunftaus ihrer Mitte ihreu Präsideuten und Vicepräsidenten.
Diese Ernennung ist ofsiciell den Generalständen beider Häuser, den sämmtlichen
Bundesregierungen, sowie den auswärtige» Staate» anzuzeigen. Die Wahl Beider
geschieht ans drei Jahre; sie sind aber uach Ablauf dieser Periode wieder wähl¬
bar. 5) Dem Directorialpräsideuten des Bundes gebührt allein das Receptions-
nud Repräsentationsrecht. Sowohl seine ihm gebührenden höchsten Rechte, Pflichten
und Attribute als Chef der execntiveu Gewalt, als auch die des gesammten Reichs-
directoriuius als Kollegium, sind von der gegenwärtigen constituirendenNational¬
versammlung zu bestimmen. Alle Ernennungen und Handlungen des Präsidenten
werden von ihm im Namen des Bnndesdirectoriums der Fürsten und freien
Städte, und bei Verträgen mit dem Zusatz „und der Generalstände des
deutschen Reichs" vollzogen. Die Verfassung hat alle Fälle zu bestimmen, bei
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welchen Ernennungen, Handlungen u. s. w. die Mitwirkung der Geueralstände er¬
fordert werden muß.

Das Bundesdirectorium ernennt die Minister. Das Reichsministerium be¬
steht t) aus dem Minister für die inneren Angelegenheiten des Reichs, 2) für
die sämmtlicheKriegs - nnd Wehrverfassung Deutschlands, 3) für die Marine,
4) für die auswärtigen Angelegenheiten und l>) für die Finanzen, Gewerbe und
Handel. Ein Reichsministeriumerscheint mir als ungeeignet; Deutschlands höch¬
stem Gerichtshofe kömmt ausschließlich die obere Aussicht und Controle über sämmt¬
liche Gerichte des Reichs zu.

Zu den öffentlichen Rechten in der deutschenStaatsverfassung wäre ferner
zu bestimmen: 1) Daß den Kronen Oestreich, Preußen nnd Baiern als Groß¬
mächte Deutschlands das unbeschränkteste Repräsentativnsrecht bei allen fremden
nichtdeutschen Mächteil und Staaten zustehe. 2) Daß so lauge bei allen fremden
Mächten, an deren Höfe und Metropole das deutsche Bundesreich nicht selbst einen
Repräsentanten abschickt, in der Regel sämmtliche drei Repräsentanten von Oestreich,
Preußen und Baiern als Collectivgesandte sür den deutschen Reichsbnnd
von dem Reichsdirectorium durch den Reichsminister der auswärtigen Angelegen¬
heiten accreditirt werden und von dem Reichsminister ihre Jnstructionen in allen
das Reich betreffenden Angelegenheiten erhalten, sowie in ihren diplomatischen
Verhandlungen mit den Regierungen, bei welchen sie von Reichswegen accreditirt
sind, nur collegialischauftreten , und aller Schrifteiuvechsel von ihnen zusammen
collegialisch geführt und unterzeichnetwerden müsse, sowie wiederum alle ihre Be¬
richte, die Neichsangelegenheitenbetreffend, unmittelbar an den Neichsminister
der auswärtigen Angelegenheitengerichtet sein müssen. Indem das Königreich
Preußen mit Ausnahme von Posen jetzt eine» ungetheilten Theil von Deutschland
bildet, während Oestreich wegen seiner nichtdeutschen Besitzungen auch seine beson¬
deren Privatinteressen zu berücksichtigen hat, so ist es billig, daß bei allen colle-
(Mischen Besprechungenund Verhandlungen der drei deutschen Gesandten an frem¬
den Höfen, sobald sie ausschließlichden deutscheu Reichsbund repräsentiren, der
Repräsentant Preußens den Vorsitz habe, nnd er auch in diesem Charakter bei
den Verhandlungen mit fremden Kabinetten erscheine. 4) Hält das Reichsdirecto-,»
rium sür angemessen, einen besonderen Botschafter oder Gesandten bei fremden
Mächten zu accreditiren, dann hören die Functionen der drei Particulargesandten
nach eingereichter Notification der Rücknahme ihrer frühern Beglaubigung auf, und
muß einem solchen Gesandten das Reichsgesandtschaftsarchivgleich nach seiner An¬
kunft zugestellt werden.

Der Staatsrath besteht aus Mitgliedern von sämmtlichen deutschen Staaten,
in einem gesetzlich normirten Zahlverhältniß, nach dem Sitze der Bundesregierung
abgeordnet. Die/Mitglieder beziehen ihren Gehalt von den einzelnen Staaten.
Der Staatsrath ist ein berathender, kein legislativer oder executiver Staatskörper
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und steht dem Bundesdirectorium zur Seite. Alle Angelegenheitenund Gesetze,
ohne Ausnahme, müssen, bevor sie von den Ministern vor die Generalstände
oder das Reichsdirectorinm znr Verhandlung vorzulegen sind, im Staatsrathe er¬
wogen nnd vorbereitet werden. In diesem wichtigen Kollegium ist es, wo sämmt¬
liche allgemeine und Particnlarinteressen der deutschen Staaten in allen vorkom¬
menden Fällen, ihre gewissenhafte Repräsentation und Ausgleichnng finden. Die
Sitzungen des Neichsstaatsraths find nicht öffentlich.

Die Generalstände des deutschen Reichs bestehen aus zwei Häusern, dein
Ober- und Unterhause. Die Mitglieder beider Häuser werden von der Nation
gewählt, n) Das Unterhaus besteht ans Mitgliedern, gewählt nach vom
Gesetze festgesetzten Bestimmungen. Zwei Drittheile der Abgeordnetenwerden un¬
mittelbar von der Ratio» gewählt; das cmdere Drittheil beschicken die zweiten
Stäudekammern sämmtlicher einzelner Staaten nach vorgenommener Wahl aus ihrer
eigenen Mitte, nach einein vom Gesetz bestimmten Zahlverhältnisse für jede einzelne
Kammer, b) Das Oberhaus besteht aus Mitgliedern ebenfalls von der Nation
gewählt, die wenigstens von ihren Gewählten eine Bürgschaft hinsichtlich der
Erfahrung und eines unabhängigen Befitzthums haben muß; daher sollte Niemand
als Mitglied dieses Hauses gewählt werden können, welcher nicht das vierzigste
Jahr erreicht hat und dein Staate eine dirette Steuer von Gnlden jährlich
entrichtet. Mitglieder des Oberhauses vou Rechtswegen,sind nur die unmittel¬
baren Thronerben sämmtlicher deutschen Ncgentenhäuser nach vollendetemAlter von.
2> Jahren, so wie die vier d. Z. präsidirendeu Bürgermeister der vier, freien
Städte Deutschlands während ihrer Amtsdauer. Während seiner Sitzungen sollten
die legislativen Arbeiten aller andern Kammern der einzelnen Staaten ruhen.

Es möge vou der. Centralgewalt an alle höchsten Gerichte deutscher Länder,
die Einladung ergehen, znm Behufe der Bildung des höchsten Reichsgerichts einen
Kollegen aus ihrer Mitte, welcheu sie für den Berufensten zu diesem
hohen Richteramte erkennen, aus ihr richterliches Gewissen ohne
alle äußere Einwirkung zn wählen. Diese Nichter zusammen bilden den
jedesmaligen stetigen, höchsten Gerichtshof des deutschen Reichs. Er hat seinen
Sitz am Orte des Buudesdirectvrinms nnd der Reichsstände, und
steht in allen internationalen und anderen wichtigen Rechtsfällen dem Bundes¬
directorium zur Seite."

Man sieht, der Entwurf sucht sich, bei allem Streben nach Einheit uud Eou
centration, dem Gegebenen so streng als möglich anzuschließen. Hätte mau gleich
zu Anfang der Bewegung einen ähnlichen angenommen, so hätten wir eine lang¬
samere, aber vielleicht sichere Entwicklung gehabt. Zurückschraubenläßt sich die
Bewegung nicht mehr; die Ereignisse sind mächtiger als alle. Systeme. Tragen,
die Demokraten m Wien wider Erwarten, den Sieg davon, so werden sie. durch

«r-nzboten. IV. I»«». t4
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die innere Nothwendigkeit zur Republik getrieben, und durch unvermeidliche An¬
steckung überträgt sich das revolutionäre Fieber auf Deutschland, dessen weitere
Geschicke dann, da sie der blinden Gewalt der Leidenschaften anheimgegeben sind,
sich nicht weiter berechnen lassen. Vielleichtbeginnen sie mit einem Umsturz aller
Throne, einem Kampf der rothen Republik mit dem Militär, einem perenirenden
Bürgerkriege, wie wir ihn in Spanien haben oder einer zweiten Auflage der fran¬
zösischen Komödie, die jetzt im Begriff zu sein scheint, des Effects wegen zu einem
Cäsar zu greifen, sollte man ihn mich in dem romantischen Jüngling mit dem ge¬
zähmten Adler von Boulogne suchen, der wenigstens einen dem Herzen theuern
Namen trägt.

Neigt sich dagegen die Wagschale zu Gunsten der Schwarzgelbeu, so wird
Deutschland seine Einheit in einem engern, aber eben darnm bestimmteren Kreise
suchen müssen. Es wird dann darauf ankommen, der definitiven Ccntralgewalt
die faktische Macht in die Hände zu geben, welche die provisorische nur theoretisch
besaß. Um dazu einen Weg zn finden, müßten wir die Lage der zweiten Groß¬
macht Deutschlands ins Auge fassen. Wir behalten uus dies für den nächsten
Artikel vor, können aber nicht unterlassen Folgendes zu bemerken. Es ist nicht zn
leugnen, daß in der Abneigung gegen Preußen, wie sie im größern Theil von
Süddeutschland herrscht, viel Gemachtes liegt; abgesehen von dem Gegensatz, der
in der Natur der beiden Stimmen liegt, hat die ultramontane Partei in Baiern
unter Görres Anspicien viel dazu beigetragen. Aber Preußen ist gleichfalls
Schuld. Das Hervortreten der aristokratisch monarchischen Partei aus der einen
Seite - - man denke an die wunderbarenAeußerungen des Königs bei seinem Geburts¬
tage — die Sinnlosigkeit der Berliner Radikalen auf der andern, sind leider nicht
im Mindesten geeignet, für Preußen Vertrauen zn erwecken, so lange nicht in dem
eigentlichen Kern der Nation, der von den doctrinären Nachbetern Louis Blaue's
so verrufenen Klasse der Bourgeoisie — sich eine feste Haltung, ein geschlossenes
Prinzip herausstellt.

Eine solche Partei ist dem Keime nach in Frankfurt vorhanden. Bei der
Parteistellung der Paulskirche darf man nicht übersehen, daß es sich hier um
zwei verschiedeue Gesichtspunkte handelt. Wir stehen entschieden ans Seiten der
Rechten, wenn es sich um Bekämpfung der Anarchie, nm Herstellung des gesetzlichen
Znstandes handelt. Wir müssen sie bekämpfen in den materiellen Fragen. Wenn
sie hier °- wie es Vincke uud Schwerin bei der Iagdgerechtigkeit thaten — auf
den Rechtsbodenpocht, so ist zu entgegnen, daß es gerade Sache der organischen
Gesetzgebung ist, diesen Rechtsboden nach dem Bedürfnisseder Zeit zu modificircn.
Nicht immer kann ein bestehendesUnrecht durch einfachen Vertrag der Berechtig¬
ten gelöst werden; im äußersten Falle hat der Staat die Mittel in Händen, durch
seinen entscheidenden Richterspruch über das Recht herauszugehn. Noch mehr sind
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wir gegen die Rechte, wenn sie sich zmn Vehikel der ultramontanen Partei her¬
gibt, worin freilich die äußerste Linke redlich mit ihr wetteifert. Die richtige
Partei ist also diejenige, welche mit der Rechten die Anarchie, mit der Linken
das Privilegium bekämpft. Eine solche Partei — nicht etwa das linke Centrum,
dieser widerliche Abklatsch des Radikalismus in Glacehandschuhen— findet sich in
der Regel in der Majorität. Die Abstimmung erfolgt in den meisten Fällen —-
einzelne Ansbrüche der Leidenschaftabgerechnet — in dem richtigen Sinne, und
dieses Hervortreten einer vernünftigen Mitte entschädigt durch seinen moralischen
Eindruck für das Schwankende in der Stellung des Parlaments, wenn wir seine
gesetzliche Begründung ins Auge fassen.

Aber nicht für die Dauer! Sie muß aus ihrer Unklarheit jetzt heraustreten.
Die Entscheidung der östreichischen Verhältnisse treibt sie dazu. Die Linke hat
Recht gehabt, ihre Abgeordneten mit Glückwünschen nach Wien zu entsenden, denn
es ist ihre Sache, die dort für den Augenblick den Sieg erfocht — die Anarchie!
Aber sie hat sich damit zugleich dccouvrirt. Der Aufstand in Wien war nicht
blos gegen die sogenannte Reaction, gegen den Kaiser gerichtet; er war gegen
die Majorität des Reichstags. Die Horden, welche in Frankfurt mit kleiner An¬
strengung besiegt wurden, behauptetenin Wien unter günstigen Umständen den Platz.
Der Reichstag wird gesprengt, der Kaiser zur Flucht gezwungen — denn wo
kannibalische Auftritte, wie der greuelvolle Mord Latour's, von der Masse gebil¬
ligt worden, wo ähnliche Scenen jeden Angenblick sich erneuen, da Hort das Ge¬
setz auf und die Gewalt mnß spreche». Bald werden die Wiener Radikalen sel¬
ber sich entsetzen über den Geist, den sie herausbeschwvreu,und der sich nicht
mehr wird bannen lassen. Wie wenig sie sich über ihr eignes Unternehmen klar
sind, zeigt die von Borrvsch verfaßte Adresse an den Kaiser. Das Rumpfpar¬
lament wünscht darin das Zusammentreten eines Nationalcongresses der östreichi¬
schen Völker zur Ausgleichung der nationalen Differenzen, fügt aber hinzu, daß
es das keineswegs so verstandenwissen wolle, als ob durch diesen gesetzlichen Weg
z. B. Ungarn «nf eine ähnliche Weise, wie früher durch militärische Mittel, dem
Kaiserstaat erhalten werden dürfe. Das heißt also, wenn die Majorität des Con-
gresses sich für Anfrechthaltung des Kaiserstaatcs aussprechen solle, so dürfe das
eben so wenig Geltung haben, als die Beschlüsse des gegenwärtigen „Slavischen"
Reichstags. Das ist die radikale Logik dieser Freiheitsköche, das ihre „Volks-
sonvcränität"! Sie haben die Volkssouveränität des Wiener Proletariats spre¬
chen lassen, die Volkssouveränität der kroatischen Säbel wird ihnen antworten.
Ein entsetzlicher Ansgang, mich welcher Seite hin anch die Wagschale der Entschei¬
dung fallen möge! Aber ein unvermeidlicherAusgang, wenn man die Stimme
des Gesetzes zum Schweigen bringt, und in der Ungeduld, seine Zwecke zu rea-
lisiren, an die Souveränität der Fäuste appellirt! Die Verwicklung ist jetzt so
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ins Absurde getrieben, daß wir jetzt, im Interesse Deutschlands, im Interesse
selbst der Deutschen in Oestreich, namentlichin Siebenbürgen, den Tschechen die
Hände reichen müssen, die einen unvernünftigen Haß gegen uns tragen.

Hier kommt es uns sür den Augenblick nur darauf an: was soll das Reich
thun? Es haben sich Stimmen erhoben, die es zur Intervention auffordern. Con-
sequenz ist darin, denn wenn Oestreich wirklich zum Reich gehört, so ist es auch
seiner Jurisdtction unterworfen. Das Lächeln, das dieser Vorschlag erregt, zeigt
eben, daß im allgemeinenBewußtsein, Oestreich nicht dazu gehört.

Das Reich darf sich nicht einmischen. Es muß dem Kampf der Kroaten und
Ungarn auf östreichischen Boden ruhig zusehen. Aber es hat für sich selbst zu
sorgen, und wenn es nicht will, daß die Anarchie wie eine Fäulniß ein Glied nach
dem andern ergreift, so bleibt ihm mir ein Mittel:

Schnelle Constituiruug der unzweifelhaften Reichsglieder zu
einem Staatensystem.

''^'V'^,- ' ,5,5., ,


	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108

